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Informationen zum Anmeldeverfahren Vorkurs Detailhandel 
 
 
Der Vorkurs Detailhandel richtet sich an Jugendliche, welche bereits durch Schnupperlehren ein 
realistisch überprüftes Berufsziel im Bereich Detailhandel verfügen. Er ist ein rein schulisches 
Angebot und dient der theoretischen und praktischen Vorbereitung auf die verschiedenen Berufe 
im Bereich Detailhandel und in verwandten Gebieten.  
 
Was wir von Ihnen erwarten: 

- Ihre sprachlichen Kompetenzen (D) entsprechen den Anforderungen der Berufsbildung (≥ 
B1.2) 

- Sie sind zu alt für die Volksschule, aber jünger als 25 Jahre 
- Ihre fachlichen und überfachlichen Kompetenzen entsprechen den Anforderungen der Be-

rufsbildung 
- Sie haben ein realistisches und durch eine Schnupperlehre überprüftes Berufsziel 
- Ihre schulischen Kompetenzen entsprechen noch nicht den Anforderungen der angestreb-

ten Berufsausbildung 
 
Weiter werden für die Aufnahme in den Vorkurs Detailhandel folgende Kompetenzen vorausge-
setzt: Freude an Verkauf und Beratung, Selbständigkeit, Zuverlässigkeit, Kontaktfreude, Teamfä-
higkeit, gute Umgangsformen und gepflegtes Erscheinungsbild, mündliche Sprachgewandtheit, 
gute Auffassungsgabe. 
 
Über die Zulassung entscheidet die Abteilungsleitung Detailhandel zusammen mit der Leitung 
des Vorkurses auf Grund des obligatorischen Aufnahmegesprächs und der vorhandenen Plätze. 
 
Gehen Sie wie folgt vor: 

- Melden Sie sich mit dem Bewerbungsformular  „Bewerbung für die Aufnahme in ein Brü-
ckenangebot“  für das Brückenangebot Vorkurs Detailhandel an. Diese Anmeldung wird 
von Ihnen und ihrem gesetzlichen Vertreter (meist Eltern) unterschrieben. 

- Senden Sie uns per Post bis zum 31. März das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformu-
lar für die Aufnahme in eine Brückenangebot zusammen Ihren Bewerbungsunterlagen.  

- Sie erhalten von uns eine Einladung zum obligatorischen Aufnahmegespräche. 
- Bei Eignung und freien Plätzen bestätigen wir Ihnen die Aufnahme. Dazu erhalten Sie von 

der Berufsfachschule Basel eine Rechnung für das Materialgeld. 
- Die Aufnahme ist erst definitiv, wenn das Materialgeld bezahlt wurde.  

 

Welche Beilagen müssen den Bewerbungsunterlagen beigelegt werden?  

- Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Bewerbungsformular für die Aufnahme in ein 

Brückenangebot  

- Kopien des Formulars „Zuweisung zu einem Brückenangebot“ (gilt für alle Jugendliche, wel-

che im Kanton Basel-Stadt leben)  

- Vollständiges Bewerbungsdossier (Bewerbungs- oder Motivationsschreiben, tabellarischer 

Lebenslauf mit Passfoto, Kopien der Zeugnisse der beiden letzten Semester, Kopien sämtli-

cher Schnupperlehrberichte, Kopien Testergebnisse Multi- und Basic-Check, ev. Sprachzerti-

fikate und / oder Textverarbeitungsdiplome)  

Unvollständige oder unleserlich geschriebene Bewerbungen werden nicht bearbeitet und an die 
Bewerberinnen und Bewerber zurückgeschickt!  
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An welche Adressen sende ich meine Bewerbungsunterlagen?  
Bitte senden Sie die vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31. März des laufenden Jah-
res (Datum Posteingang) an die folgende Adresse:  
 
Berufsfachschule Basel 
Abteilung Detailhandel 
Vorkurs Detailhandel 
Kohlenberggasse 10 
4001 Basel 
 
Später eintreffende Bewerbungen können nur noch bedingt berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
Was kostet der Besuch eines Brückenangebotes?  
Der Besuch eines Brückenjahres kostet den Staat (die Steuerzahler) bis CHF 18'000. -. Jugendli-
che aus den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft müssen trotz den hohen Kosten kein 
Schulgeld bezahlen. Sie haben lediglich einen Beitrag an Materialkosten zu übernehmen.  
Je nach Brückenangebot können zu Beginn des Schuljahres oder in dessen Verlauf zusätzliche 
Kosten für Material oder Schulanlässe anfallen. Diese werden den Schülerinnen und Schülern 
durch die jeweiligen Schulen direkt in Rechnung gestellt.  
 
Materialgeld: Einzahlung  
Mit der Bewerbung wird für Material ein Betrag von CHF 158.- (inkl. CHF 8.- für Spesen) fällig. 
Neben dem Materialgeld muss in der ersten Schulwoche der Betrag von Fr. 150.-- für das Klas-
senlager vor den Herbstferien bezahlt werden. 
 
Wichtig: Die Bewerbung ist erst nach der Einzahlung des Materialgeldes möglich (bitte 
unbedingt Zahlungsbeleg der Bewerbung beilegen)!  
 
Materialgeld: Rückerstattung bei einer Abmeldung  
Sollten Sie sich vor Beginn des Schuljahres wieder vom Brückenangebot schriftlich abmelden, 
erhalten Sie einen Betrag in der Höhe von CHF 150. – zurück.  
 
Bedingung: Sie schicken uns mit der Abmeldung eine Kopie Ihres Ausbildungsvertrages oder 
die Aufnahmebestätigung einer anderen Schule zu.  
 
Ohne Ausbildungsvertrag oder Aufnahmebestätigung erfolgt keine Rückerstattung! 
 
Was geschieht, wenn ich meine Bewerbung abgeschickt habe? 
Nach Eingang Ihrer Bewerbungsunterlagen (bitte unbedingt Bewerbungsschluss beachten!) wer-
den Sie von uns eine Eingangsbestätigung und eine Einladung zum obligatorischen Aufnahme-
gespräch erhalten.  
Vor den Sommerferien informieren wir Sie schriftlich über die erfolgte Aufnahme in unser Brü-
ckenangebot. 
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Was geschieht, wenn ich den Vorkurs Detailhandel abbreche? 
 
Erfolgt während des Schuljahres ein Austritt oder wird ein Jugendlicher aufgrund seines Verhal-
tens von der Schule weggewiesen, wird den Eltern resp. dem volljährigen Jugendlichen ein Be-
trag von CHF 800.- in Rechnung gestellt.  
 
Mit Ihrer Unterschrift auf dem Bewerbungsformular anerkennen Sie diese Regelung und schlies-
sen mit der Schule eine Vereinbarung auf dieser Grundlage ab.  
 
Denken Sie daran: Der Besuch des Brückenangebotes ist gratis - verursacht aber Kosten von 
ungefähr CHF 18'000. -. Bei einem vorzeitigen Schulaustritt oder bei einem Schulverweis ist die 
Klasse für den Rest des Schuljahres unterbesetzt: Die Kosten laufen weiter, ohne dass eine 
Schülerin oder ein Schüler davon profitieren kann.  
Die Schulleitung bewilligt einen Schulaustritt während des laufenden Schuljahres nur in speziell 
begründeten Fällen. 
 


